
 

  Stand: Januar 2010 

 

Regeln zum Unterrichtsvertrag 
 

 
1. Die Ausbildungsregeln sichern die äußeren Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen Unterrichts. 

 

2. Der Musikverein Harheim ist ein gemeinnütziger Verein. Mit Abschluss eines 

Ausbildungsvertrages muss gleichzeitig eine Mitgliedschaft im Verein erfolgen 

(siehe Formular „Eintrittserklärung“). 

Eine Kündigung ist mit dreimonatiger Kündigungsfrist jeweils zum Quartalsende möglich. 

 

3. Das Ausbildungskonzept ist auf gemeinsames Musizieren im Orchester abgestimmt. Es beinhaltet 

sowohl die Ausbildung an einem Instrument in Form von Einzelunterricht (1x wöchentlich, 30 

Minuten) als auch das Ensemblespiel im JOH (Jugendorchester Harheim) (1x wöchentlich, 45 

Minuten). Später wechseln die Schüler in das Stammorchester des Vereins. 

 

4. Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Sie wird bei minderjährigen Teilnehmern von den 

Erziehungsberechtigten unterschrieben und durch Bestätigung des MVH rechtswirksam. 

 

5. Eine Anpassung der Unterrichtsgebühr an allgemeine Kostensteigerungen ist jährlich zum 1. Juli 

möglich. 

 

6. Der Unterricht findet wie unter Punkt 3. angegeben regelmäßig wöchentlich statt. Ausgenommen 

sind hierbei gesetzliche Feiertage und die nach dem hessischen Schulgesetz geltenden Ferien. Bei 

Unterrichtsausfall infolge höherer Gewalt ist eine Gebührenerstattung ausgeschlossen. 

 

7. Die Schüler sind zu regelmäßigem Unterrichtsbesuch verpflichtet. Verhinderungen sind der 

Lehrkraft vorher mitzuteilen und entbinden nicht von der Zahlung der Ausbildungsgebühr. 

 

8. In schwerwiegenden Fällen von Störungen des Unterrichts bzw. bei Nichtleistung der 

Unterrichtsgebühr ist der MVH zum Ausschluss eines Schülers berechtigt. 

 

9. Bei Unterrichtsaufnahme sind Absprachen mit dem Instrumentallehrer wegen Anschaffung eines 

geeigneten Instrumentes ratsam. 

 

10. Die Eltern werden gebeten, engen Kontakt mit den Lehrkräften zu halten und bei Schwierigkeiten 

zunächst mit ihnen, gegebenenfalls mit dem Vereinsvorstand zu sprechen. 

 

 

Vereinbarungen, die den Unterrichtsvertrag betreffen, haben nur Rechtskraft, wenn sie mit 

dem MVH und nicht mit den Lehrkräften getroffen wurden – insbesondere Absprachen, die 

Unterrichtsdeputate der Lehrkräfte oder Kündigung des Schülers betreffen. 

 

 

Ich habe die Regeln zum Unterrichtsvertrag zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Ort             Datum 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Vertreter des Musikvereines   gesetzlicher Vertreter des Schülers / der Schülerin 

 



 

Der Unterrichtsvertrag ist in zweifacher Ausführung auszufüllen!  Stand: Januar 2010 

Thomas Vieth  (1.Vorsitzender) 

Philipp Schnell Str. 30  

60437 Frankfurt am Main 

      

Telefon:  0178 / 3244854 

E-Mail: post@mv-harheim.de 

 

 

Musikverein 1913 Harheim e.V.     

Geschäftsstelle 

Philipp Schnell Str. 30 

60437 Frankfurt am Main 

 

Unterrichtsvertrag 
 

zwischen dem Musikverein 1913 Harheim e.V. und 

 

Gesetzlicher Vertreter 

der Schülerin / des Schülers:  .…………………………………………………………. 
 

Name der Schülerin / des Schülers: ………………………………………………………….. 
 

Straße & Hausnummer:  ………………………………………………………….. 
 

Postleitzahl & Ort:   ………………………………………………………….. 
 

Telefon:    ………………………………………………………….. 
 

E-Mail:    ………………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers: ………………………………………………….. 
 

 

Instrument:    ………………………………………………………….. 
 

Unterrichtstag:   ………………………………………………………….. 
 

Uhrzeit und Unterrichtsdauer: ………………………………………………………….. 
 

Unterrichtsort:    ………………………………………………………….. 
 

1. Unterrichtstag:    ………………………………………………………….. 
 

Name der Lehrkraft:   ………………………………………………………….. 

 

Das Unterrichtsentgeld wird in zwölf gleiche Monatsbeiträge aufgeteilt und ist monatlich zu  

zahlen. Der zu zahlende Monatsbeitrag in Höhe von 50 € wird monatlich von meinem 

folgenden Bankkonto abgebucht: 

 

Name und Sitz der Bank: ………………………………………………………………….. 
 

Kontonummer:  ………………………………………………………………….. 
 

Bankleitzahl:   ………………………………………………………………….. 
 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Ort             Datum 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Vertreter des Musikvereines   gesetzlicher Vertreter des Schülers / der Schülerin 



 

Der Unterrichtsvertrag ist in zweifacher Ausführung auszufüllen!  Stand: Januar 2010 

Thomas Vieth  (1.Vorsitzender) 

Philipp Schnell Str. 30  

60437 Frankfurt am Main 

      

Telefon:  0178 / 3244854 

E-Mail: post@mv-harheim.de 

 

 

Musikverein 1913 Harheim e.V.     

Geschäftsstelle 

Philipp Schnell Str. 30 

60437 Frankfurt am Main 

 

Unterrichtsvertrag 
 

zwischen dem Musikverein 1913 Harheim e.V. und 

 

Gesetzlicher Vertreter 

der Schülerin / des Schülers:  .…………………………………………………………. 
 

Name der Schülerin / des Schülers: ………………………………………………………….. 
 

Straße & Hausnummer:  ………………………………………………………….. 
 

Postleitzahl & Ort:   ………………………………………………………….. 
 

Telefon:    ………………………………………………………….. 
 

E-Mail:    ………………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers: ………………………………………………….. 
 

 

Instrument:    ………………………………………………………….. 
 

Unterrichtstag:   ………………………………………………………….. 
 

Uhrzeit und Unterrichtsdauer: ………………………………………………………….. 
 

Unterrichtsort:    ………………………………………………………….. 
 

1. Unterrichtstag:    ………………………………………………………….. 
 

Name der Lehrkraft:   ………………………………………………………….. 

 

Das Unterrichtsentgeld wird in zwölf gleiche Monatsbeiträge aufgeteilt und ist monatlich zu  

zahlen. Der zu zahlende Monatsbeitrag in Höhe von 50 € wird monatlich von meinem 

folgenden Bankkonto abgebucht: 

 

Name und Sitz der Bank: ………………………………………………………………….. 
 

Kontonummer:  ………………………………………………………………….. 
 

Bankleitzahl:   ………………………………………………………………….. 
 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Ort             Datum 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Vertreter des Musikvereines   gesetzlicher Vertreter des Schülers / der Schülerin 


